
 

 

Bestellung von Auszügen 

aus dem Liegenschaftskataster 

 
Liegenschaftskarte 

Flurstücks- und Eigentumsnachweis 

   

Vermessungsbüro 

HENSCHKE 

 

 
Herrn Dipl.-Ing. (FH)  

Andreas Henschke 
Öffentlich bestellter Vermessungsingenieur 

Karlsruher Str. 8 

01189 Dresden 

 

 

 Dipl.-Ing. (FH) 

 Andreas Henschke 

 Öffentlich bestellter 
 Vermessungsingenieur 

 Karlsruher Str. 8 
 01189 Dresden 

 Tel. 0351 4711788 
 Fax 0351 4714923 

 post@henschke.eu 
 www.henschke.eu 

 

Antragsteller 
 

Name oder Bezeichnung  

Straße und Hausnr.  

Postleitzahl, Wohnort/Sitz:  

Telefon:  

E-Mail1):  

    
 

 

Gebietsabgrenzung 
 

Gemeinde  

Gemarkung  

Flurstücksnummer/n  

oder  

Lagebezeichnung  

    
 

 
Bestellung eines Auszugs aus der Liegenschaftskarte 

 

☐ Liegenschaftskarte farbig (Standardausgabe) 

☐ Liegenschaftskarte schwarz/weiß 

☐ Liegenschaftskarte mit Katasternachweis nach §12 Abs. 2 SächsVermKatGDVO 

☐ Liegenschaftskarte mit Bodenschätzung farbig 

☐ Liegenschaftskarte mit Bodenschätzung schwarz/weiß 

Hinweis: Einen Auszug aus der Liegenschaftskarte kann jeder erhalten! Die Darlegung 
eines berechtigten Interesses ist nicht erforderlich! 

   
 

  



 
Bestellung von Flurstücks- und Eigentumsnachweisen 

 

☐ Flurstücks- und Eigentumsnachweis mit Angaben zu benachbarten Flurstücken* 

☐ Flurstücksnachweis 

☐ Flurstücks- und Eigentumsnachweis 

Darlegung des berechtigten Interesses bei Eigentumsnachweisen* 
 

Der Antragsteller 

☐ ist Eigentümer ☐ ist vom Flurstückeigentümer bevollmächtigt 

   (Vollmachten bitte beifügen!) 

☐ ist Behörde ☐ ist Gemeinde ☐ ist Notar  

 
* Laut § 11 des Gesetzes über das amtliche Vermessungswesen und das Liegenschaftskataster im Freistaat 
Sachsen (SächsVermKatG) dürfen die Vermessungsbehörden Informationen aus den Eigentümerdaten des 

amtlichen Vermessungswesens nur einem eingeschränkten Nutzerkreis zur Verfügung stellen. 

 

 
Versandart 

 

☐ als Ausdruck per Post 

☐ als PDF-Datei per E-Mail (Eigentümerdaten werden verschlüsselt übertragen) 

 

 
Zusätzliche Mitteilungen zum Antrag 

 
 
 

 

 
 
 
 

 
Hinweise 
 
Grundlage für die Kostenerhebung ist die Sächsische Vermessungskostenverordnung vom 29. Juni 
2019 (SächsGVBl. S. 551), in der jeweils geltenden Fassung.  
 

 
Unterschrift des Antragstellers  

 
Mit der Unterschrift bestätige ich, dass alle Angaben im Antrag den Tatsachen entsprechen. 

 
 

   

Datum, Ort  Unterschrift 

 

 


